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BESCHLUSSEMPFEHLUNG - federführend

des Unterausschusses Planung

(ÜA Pl/006/2020)

über:

Bereitschaft zur Annahme von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten aus Griechenland in
Dresden

Der Unterausschuss Planung empfiehlt den Beschiussvorschlag wie folgt zu ändern:

Der Jugendhilfeausschuss beauftragt den Oberbürgermeister, gegenüber der Sächsischen
Staatsregierung und der Bundesregierung die Bereitschaft zu erklären zeitlich gestaffelt im Jahr
2020 bis zu 20 unbegleitete minderjährige Geflüchtete aus Griechenland zusätzlich in Dresden
aufzunehmen und damit Aufnahmeprogramme des Bundes oder des Landes aktiv zu unterstüt
zen. Grundlage dafür ist § 42b ff. SGB VIII i. V. m. § 89d SGB VIII.
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Erläuterung:

1. redaktionelle Änderungen = unterstrichene Textteile
2. Änderungen Gremium = unterstrichen bzw. durchgestrichen sowie fett hervorgehoben


